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und élter), Junioren (Jahrgang 1974-1979) und MFD
alle Jahrgénge. Die Laufanlage ist gegliedert in eine
Einlaufstrecke, einen technischen Teil mit Linien-OL,
Kurzdistanzschiessen, HG-Werfen sowie einen ab-
schliessenden Score-OL. Damit der Wettkampf als
SUOV-Kaderiibung anerkannt wird, ist eine einfache
Flhrungsaufgabe zu I6sen. Teilnehmer der Kat. MFD
und Junioren lésen anstelle der Fiihrungsaufgabe
Fragen zu «Erste Hilfe».
Fir die Kategoriensieger stehen Wanderpreise be-
reit, und die ersten 25% je Kategorie werden mit
einem Spezialpreis ausgezeichnet. Die Uibrigen Teil-
nehmer erhalten einen Erinnerungspreis. Vor dem
mitterndchtlichen Rangverlesen wird jedem Wett-
ka@mpfer ein einfaches Nachtessen abgegeben, wel-
ches im Startgeld von Fr. 35.— (Junioren Fr.25.—) pro
Patrouille inbegriffen ist.
Der Anmeldeschluss ist am Samstag, 22. Oktober
1994. Wettkampfreglemente und Anmeldeformulare
werden allen bisherigen Teilnehmern und den milita-
rischen Vereinen zugestellt. Zudem sind Unterlagen
erhaltlich bei:
Hans Isler
General-Willestr. 228
8706 Feldmeilen
Tel. 01 923 46 80
Heinz Brodbeck
Freiestr. 22
8610 Uster
Tel. 01 940 06 49

UOG Ziirichsee rechtes Ufer

SCHWEIZERISCHE
ARMEE

Verordnung iiber die Beférderungen und
Mutationen in der Armee

Der Bundesrat hat die Verordnung iiber die Beforde-
rungen und Mutationen in der Armee guigeheissen
und auf den 1. Januar 1995 in Kraft gesetzt: Inskiinf-
tig wird beférdert, wer einen giiltigen Vorschlag fiir
einen neuen Grad bzw. eine neue Funktion besitzt,
die Ausbildung fiir die neue Verwendung bestanden
hat und die neue Funktion iibernimmt.

Die neue Verordnung regelt fiir die Angehérigen der
Armee die Einzelheiten Uber die Beférderungen und
Mutationen. Sie ist vollumféanglich auch fir die Ange-
hérigen des Militarischen Frauendienstes anwend-
bar.

Die wichtigsten Neuerungen im Uberblick:

@ Fir eine Beférderung werden kiinftig keine Grad-
jahre mehr verlangt.

@® Nur noch Truppeneinheitskommandanten mius-
sen flr die Beférderung ihren Grad abverdienen.

@ Die Fiihrungsgehilfen kénnen im Lauf ihrer Mili-
tardienstpflicht die Laufbahn in die Kommandanten-
Linie wechseln.

@ Zur Ausbildung fiir einen hoheren Grad oder fir
eine neue Funktion werden nur noch die unbedingt
notwendigen Ausbildungsdienste verlangt. EMD-Info
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Verordnung iiber die Dauer der Militar-
dienstpflicht

Der Bundesrat hat die Verordnung iiber die Dauer der
Militérdienstpflicht gutgeheissen und auf den 1. Ja-
nuar 1995 in Kraft gesetzt. Sie regelt fiir die Angeho-
rigen der Armee die Einzelheiten {iber die Dauer
ihrer Militardienstpflicht. Sie ist vollumfénglich auch
fiir die Angehéorigen des Militarischen Frauendien-
stes anwendbar.

Die wichtigsten Neuerungen im Uberblick:

@® Hauptleute, Subalternoffiziere, Unteroffiziere,
Gefreite und Soldaten sind vom 20. bis zum 42. Al-
tersjahr militardienstpflichtig.

@ Stabsoffiziere und Hauptleute in speziellen Funk-
tionen oder mit besonderen Féhigkeiten leisten bis
zum 52. Altersjahr Militdrdienst. Die Dienstleistungs-
pflicht richtet sich nach dem Bedarf.
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@® Jeder Angehorige der Armee, der aufgrund seiner
beruflichen Stellung oder wegen besonderer Kennt-
nisse fir die Armee oder andere Bereiche der Ge-
samtverteidigung unentbehrliche Leistungen er-
bringt und militarisch entsprechend eingeteilt ist, lei-
stet ebenfalls bis zum 52. Altersjahr Militardienst. Er
hat vom 42. bis 52. Altersjahr insgesamt 21 Dienstta-
ge zu absolvieren.

Im Ubergang von der Armee 61 zur Armee 95 werden
die Offiziere gestaffelt aus der Wehrpflicht entlassen.
Damit wird erreicht, dass die Stdbe und Einheiten
Uber genligend Kaderangehorige verfligen.

Angehorige des Militérischen Frauendienstes kon-
nen auf Wunsch ihre Dienstleistungspflicht nach al-
tem Recht erfiillen. Sie werden entlassen, wenn sie
die Anzahl Diensttage nach altem Recht bestanden
haben. EMD-Info
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Erfreuliche Bilanz zur F/A-18-Beschaffung

Die Schweiz hat im Zusammenhang mit der Beschaf-
fung der neuen Kampfflugzeuge F/A-18 bis Ende Juli
1994 Ausgleichsgeschafte im Gesamtwert von rund
760 Millionen Franken abgeschlossen. Die indirekte
Beteiligung der Schweizer Industrie an der Flug-
zeugbeschaffung verlaufe erfreulich gut, teilte der
Bundesrat mit. An den Kompensationsgeschéften
waren laut dem Bundesrat bisher liber 200 Schweizer
Unternehmen in fast allen Kantonen beteiligt. Auf die
Westschweiz entfielen rund 16 Prozent des Auftrags-
volumens und auf das Tessin weniger als ein Prozent.
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Verordnung liber das Bestehen der Ausbil-
dungsdienste

Der Bundesrat hat die Verordnung iiber das Beste-
hen der Ausbildungsdienste gutgeheissen und auf
den 1. Januar 1995 in Kraft gesetzt. Sie regelt fiir die
Angehérigen der Armee die Einzelheiten liber die
Ausbildungsdienste. Sie ist vollumfinglich auch fiir
die Angehérigen des Militarischen Frauendienstes
anwendbar.

Die wichtigsten Neuerungen im Uberblick:

@ Der Grossteil der Militdrdienstpflichtigen leistet
nur noch alle zwei Jahre einen Wiederholungskurs.
@ Die Entlassung aus dem Dienst erfolgt am Freitag
der letzten Woche.

@ In der Armee 95 wird jeder bestandene Diensttag
an die Gesamtdienstleistungspflicht angerechnet.
@ Der personliche Urlaub wird nicht mehr an die Ge-
samtdienstleistungspflicht angerechnet.

@ Dienstverschiebungsgesuche miissen inskiinftig
zwei Monate vor Dienstbeginn eingereicht werden.
Studierende haben ihre Gesuche zu stellen, sobald
die Lehrplane oder die Prifungstermine bekannt
sind.

@ Die Frist fiir den Versand des Marschbefehls wird
von vier auf sechs Wochen vor Beginn des Dienstes
verlangert.

Im Ubergang von der Armee 61 zur Armee 95 ist fiir
die Festlegung der gesamten Dienstleistungspflicht
fur Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten eine gross-
zligige Losung getroffen worden: Nach bisherigem
Recht bestandene Wiederholungskurse werden mit
20 und Ergénzungskurse mit 13 Tagen an die gesam-
te Dienstleistungspflicht nach neuem Recht ange-
rechnet. Nicht mitgezahlt werden hingegen Dienstta-
ge, die Armeeangehdrige freiwillig oder in Kadervor-
kursen, fiir Erkundungen, fiir die Vorbereitung der
Kurse oder fir Organisations- und Entlassungsar-
beiten geleistet haben.
Vom 1.Januar 1995 an muss keinen Ausbildungs-
dienst mehr leisten, wer nach altem Recht in Wieder-
holungs- (WK) und Erganzungskursen (EK) insge-
samt folgende anrechenbare Diensttage geleistet
hat:
@ Korporale, Gefreite und Soldaten: 173 Tage (8 WK
von 20 Tagen und 1 EK von 13 Tagen)
@® Wachtmeister: 180 Tage (9 WK von 20 Tagen)
@ Adjutantunteroffizier, Feldweibel, Fourier: 213
Tage (10 WK von 20 Tagen und 1 EK von 13 Tagen)
EMD-Info
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Griindungsversammiung der Vereinigung
Schweizer Gebirgssoldaten (VSGS)

Von Oblt Martin KI&ti, Thalwil

Am Freitag, 14. Oktober 1994, findet in Andermatt
die Griindungsversammiung der Vereinigund
Schweizer Gebirgssoldaten (VSGS) statt. Geméss
ihrem Statutenentwurf ist die VSGS die Dachorgani-
sation aktiver und ehemaliger Angehériger der Ge-
birgstruppen der Schweizer Armee sowie von Ab-
solventen militarischer Gebirgskurse. Sie vertritt
ihre Mitglieder gegeniiber den Behérden und der Of-
fentlichkeit. Im Rahmen ihrer Méglichkeiten unter-
stiitzt sie die Erhaltung der Einsatzfihigkeit und def
Qualitét der Ausbildung der Gebirgstruppen in def
Armee 95. Und schliesslich soll sie inren Mitgliedern
ermoglichen, die in militdrischen Gebirgskursen er”
fahrene Bergkameradschaft fortzusetzen.

Ein wichtiges Anliegen ist die Zusammenarbeit zwi-
schen militarischen und zivilen Organisationen.

Die VSGS beabsichtigt die Zusammenarbeit auf in-
ternationaler Ebene, beispielsweise durch Beitritt zu’
Internationalen Foderation der Gebirgssoldaten
(IFMS). Zusammen mit weiteren informellen Verbin-
dungen mit den Gebirgstruppen anderer Armeen l€i-
stet sie damit Uber die Landesgrenzen hinaus einen
wertvollen Beitrag zur Friedensférderung.

Das Tatigkeitsprogramm umfasst neben der iéhrli'
chen Mitgliederversammiung die Teilnahme an alpi-
nen (Militarsport)-Anlassen, Stellungnahmen und In-
formationsveranstaltungen zu aktuellen (gebirgs
technischen) Themen, die jahrliche Teilnahme am

IFMS-Kongress und anderen internationalen Treffen-
Zur Publikation der Aktivitaten erscheint regelméassig
ein Mitteilungsblatt.

Neben Kollektiv- nimmt die VSGS auch bergbegei-
sterte Einzelmitglieder auf. Wer sich fiir einen Beitritt
interessiert oder an der Griindungsversammiung mit
interessantem Rahmenprogramm teilnehmen moch-
te, ist herzlich eingeladen, sich an den Prisidenten
des provisorischen Vorstandes, Oberstlt Walker H-P.
Feuerwerkerstrasse 28, 3603 Thun, Tel. 033 28 29 29,
Fax 033 28 30 39 (zuhanden H-P Walker), zu wenden.

Programm
Ort: Zentrale Gebirgskampfschule, Waffenplatz,
6490 Andermatt

Freitag, 14. Oktober 1994

ab 15.00 Tagungsbiro gedffnet, Unterkunftsbezug
16.00 Begriissung, Aperitif mit Platzkonzert
17.00 Griindungsversammiung

ca. 20.30 Nachtessen

Samstag, 15. Oktober 1994

07.30 Friihstlick
08.00 Gebirgsdemonstration
11.00 Verabschiedung

Ubernachtungsméglichkeit in der Kaserne, Mahlzei-
ten auf eigene Kosten.

SCHWEIZER SOLDAT 10/94



Brt!itensport-FORUM: Programm steht

Vom 20. bis 22. Oktober findet das 1.Breitensport-

FORUM des Schweizerischen Landesverbandes fiir
Sport statt.

Das Programm fiir diesen Anlass, wo Erfahrungen
ausgetauscht werden, diskutiert und referiert wird, in
€iner Ausstellung neue Breitensportprojekte vorge-
Stellt werden, istin Form einer Broschiire erschienen.

WERN, 2% —

uss

sseare 1994

Die Broschiire kann unter folgender Adresse bestellt
Werden: Schweizerischer Landesverband fiir Sport,
Breitensport-FORUM 1994, Postfach 202, 3000 Bern
32 (bitte frankiertes und adressiertes Riickantwort-
Couvert C5 beilegen). SLS
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Armee 95 braucht mehr Fahrpontoniere

MIT KARTE UND KOMPASS AUF DEM
VIERWALDSTATTERSEE

Von Arthur Dietiker, Brugg

Die drei Dutzend Maénner, die dieser Tage mit Karte
Und Kompass in Militarbooten zwischen Vitznau und
Buochs auf dem Vierwaldstittersee herumkurvten,
hatten sich nicht etwa verirrt. Es waren Leute vom
Verband Schweizerischer Wasserfahr-Vereine und
Vom Satus Wasserfahrerverband der Schweiz, die
h"ier wihrend einer Woche in einem vom Bundesamt
fir Genie und Festungen (BAGF) durchgefiihrten
Jungtahrieiterkurs Nachwuchsschulung trainierten.

Pie Armee stellt den Wasserfahrvereinen zur Aus-
Ubung ihres Sportes eine gewisse Anzahl Boote mit
dazugehérendem Fahrgeschirr zur Verfiigung und
Crwartet dafiir von ihnen, dass sie Nachwuchs-
Grundschulung betreiben flir angehende Fahrpon-
toniere, die bei den Genietruppen in Brugg oder
E‘femgarten die Rekrutenschule absolvieren. In der
Armee 95 braucht es mehr Fahrpontoniere als bisher.
Aber die RS ist zu kurz, um ihnen zuerst noch die
GrUndausbildung im Wasserfahren zu vermitteln.
Man ist darauf angewiesen, dass sie beim Einrlicken
bereits wissen, wie man mit einem Schiff und einem
Alussenbordmotor umgeht. Dafiir sind in den 31 Ver-
€inen der oben erwéhnten Verbande die Jungfahrlei-
ter zustandig. Deren 36 aus den Kantonen Aargau,
_Baselland, Basel-Stadt, Bern und Zirich absolvierten
N diesem Friihjahr in Vitznau den von Hptm i Gst
Markus Howald im Auftrag des BAGF kommandierten

Heimkehr vom Training auf dem Vierwaldstéttersee.
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Ein Jungfahrieiter muss nicht nur die Technik des
Motorbootfahrens beherrschen, sondern —vor allem
draussen, auf stehendem Gewésser —auch mit Karte
und Kompass umgehen kénnen. Unser Bild entstand
«im Schulzimmer» auf dem Vierwaldstattersee.

Jungfahrleiterkurs. Uber 150 Jungfahrer beider Ver-
béande werden schon in dieser Fahrsaison vom Wis-
sen und Kénnen der aktiven Junioren-Ausbilder pro-
fitieren, die auf dem Vierwaldstéttersee unter Anlei-
tung von vier Genie-Instruktoren ein Intensivtraining

absolvierten und danebst auch noch gewisse Ande-
rungen im Binnenschiffahrtsgesetz besprachen.
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230 Jungpontoniere am Thunersee
Von Arthur Dietiker, Brugg

Mit der Rekord-Teilnehmerzahl von 205 Burschen
und 25 Madchen (im J+S-Alter) fand vom 21. bis
30. Juli im Kanderdelta bei Einigen am Thunersee
das 38.Jungpontonierlager des Schweizerischen
Pontonier-Sportvereins statt. Rund 70 Personen
(Leiter und Lagerstab, Kiiche, Materialgruppe,
Kampfrichter) sorgten dafiir, dass die aus 40 Sektio-
nen stammenden jungen Wasserfahrer(innen) im
Berner Oberland kameradschaftliche, abwechs-
lungs- und lehrreiche Aktivferien erlebten. Auf den
verschiedenen Tagesprogrammen standen unter
anderem Lagerbau, Wasserfahren von Hand und mit
dem Aussenbordmotor, Kartenlesen, Schwimmen
und verschiedene andere Sportarten. Vielen der jun-
gen Burschen werden wir schon bald als tiichtige
Fahrpontoniere bei den Genietruppen begegnen.

«WD-40 ist fur

die Waffenpflege

ein Volltreffer!»

WD-40 ist das Waffen-
pflegemittel mit den
herausragenden  Figen- &
schaften.  Schiitzt, reinigt |
und  konserviert  alle
metallischen Teile.

Auch  Thre mit - WD-40 |

behandelte Waffe ist jeder-
zeit funktionstiichtig und *
prdsentiert erst noch gut.

antimagnetisch, silikonfrei, antistatisch, giftklassenfrei (BAG T Nr. 72316),

Wer als Schitze Erfolg haben will, muss auf jedes Detail achten. Dazu gehdrt die sorg-
fiiltige Behandlung der Waffe und vor allem deren Pflege.

pflegemittel WD-40! Sie erhal-
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r--———---—————ﬂ

[ B ~ Vorname |

o 1 1

; | S{rqge Ni |

:PLZ O - - 7 :
Mobia AG, Lerzenstrasse 20, 8953 Dietikon sdt

0SP Swiss-Pistol-Team

-—---—----——-J

37



	Mitteilungen der Verbände

